
301 Gerechtigkeit

persönlichen Interessen der LPG- 
Mitglieder mit den gesellschaftli
chen Erfordernissen. Als wesentli
ches Element der Erziehung und 
Selbsterziehung trägt die g. D. zur 
Entwicklung sozialistischer Persön
lichkeiten in den LPG und koopera
tiven Einrichtungen bei.

genossenschaftliches Eigen
tum —<• gesellschaftliches Eigentum

Gentlemen’s Agreement: Ver
einbarung, die meist mündlich zwi
schen bevollmächtigten Vertretern 
von Staaten getroffen wird. In der 
Regel werden die aus einer solchen 
Vereinbarung herrührenden Ver
pflichtungen ebenso erfüllt wie die 
aus völkerrechtlich verbindlichen 
Vereinbarungen. Uber die Frage, 
wieweit eine solche Vereinbarung 
die Staaten rechtlich bindet, beste
hen unterschiedliche Ansichten.

geographisches Milieu —► mate
rielle Lebensbedingungen der Gesell
schaft

gerechter Krieg —► Krieg

Gerechtigkeit: ethisches und
rechtliches Prinzip, das vor allem die 
Forderung der Volksmassen nach 
grundsätzlich gleichen sozialen Be
dingungen und Möglichkeiten für 
die freie und allseitige Entwicklung 
jedes einzelnen und für seine schöp
ferische Betätigung in der Gemein
schaft von Gleichberechtigten und 
Gleichverpflichteten zum Ausdruck 
bringt. G. bedeutet den Anspruch 
auf gleiche Grundrechte und -pflich
ten für alle und auf die Achtung und 
Wahrung der persönlichen Würde 
eines jeden durch die Gesellschaft 
und alle ihre Mitglieder. In diesem 
Sinne ist G. erst im Sozialismus und 
Kommunismus auf der Basis des ge
sellschaftlichen Eigentums an den 
Produktionsmitteln möglich (—► 
Gleichheit). Es gibt keinen zeitlosen, 
allgemeingültigen und unveränderli

chen Begriff der G.; sein Inhalt ist 
vielmehr historisch bedingt und wi
derspiegelt die ökonomischen, so
zialen und politischen Zustände 
einer bestimmten ökonomischen Ge
sellschaftsformation in der morali
schen Bewertung der verschiedenen 
Klassen. Die Vorstellungen der 
Menschen von G. und Ungerechtig
keit tragen daher Klassencharakter, 
drücken zugleich Klasseninteressen 
aus und wandeln sich historisch. Das 
Maß der G. ist stets der historische 
Fortschritt. Die bürgerliche Gesell
schaft kann als höchstes Prinzip der 
G. nur die formale rechtliche Gleich
heit vor dem bürgerlichen Gesetz 
proklamieren; die Hauptfunktion 
des bürgerlichen Gesetzes aber ist 
Schutz des kapitalistischen Eigen
tums, also der Versuch, die Basis al
ler sozialen Ungerechtigkeit zu ver
ewigen. Folglich verschleiert alles 
Gerede von einer allgemeinmensch
lichen G. im bürgerlichen Staat die 
reale klassenmäßige Ungerechtig
keit. Der historische Materialismus 
hat das Klassenwesen der G. aufge
deckt und nachgewiesen, daß die 
Forderungen der Arbeiterklasse 
nach G. vor allem darauf gerichtet 
sind, Ausbeutung, soziale Ungleich
heit, politische Unterdrückung und 
imperialistische Kriege abzuschaf
fen, d. h. den Kapitalismus zu besei
tigen und den Sozialismus und 
Kommunismus zu errichten. Der 
marxistisch-leninistische Begriff der 
G. beinhaltet grundsätzlich gleiche 
soziale Möglichkeiten für alle Men
schen zur Entfaltung ihrer persönli
chen Fähigkeiten auf der Basis sozia
listischer und kommunistischer Pro
duktionsverhältnisse und entspre
chender rechtlicher und moralischer 
Grundsätze. In diesem Sinne verste
hen wir unter G., daß die Macht des 
Imperialismus und Militarismus end
gültig beseitigt wird, die friedlichen 
Bestrebungen des Volkes geschützt 
und alle imperialistischen An
schläge, alle Versuche, die Men
schen für aggressive Ziele zu miß-


